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Vom 2. November 2016

Die Bekanntmachung erfolgt im Rahmen folgender Fachprogramme:

– „Rahmenprogramm Gesundheitsforschung“

– „Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030“

– „6. Energieforschungsprogramm“

– „Rahmenprogramm für die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“ (2013 bis 2017)

– Rahmenprogramm zur Förderung der Materialforschung „Vom Material zur Innovation“

– „Förderprogramm Photonik Forschung Deutschland“

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Zuwendungszweck

Für Deutschland und Griechenland ist die bilaterale Forschungskooperation innerhalb Europas ein wichtiges Element
nationaler Forschungspolitik, das sich in den letzten Jahren positiv entwickelt hat. Zum weiteren Ausbau der Deutsch-
Griechischen Partnerschaftsinitiative vom 5. März 2010 beabsichtigen das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und das General Secretariat for Research and Technology (GSRT) des Ministry of Education, Research
and Religious Affairs daher, ihren Forschungs- und Innovationsdialog fortzusetzen und ihre Unterstützung bilateraler
Forschungsvorhaben von gemeinsamen Interesse weiter zu intensivieren. Diese Fördermaßnahme schließt an das
erfolgreiche erste deutsch-griechische Forschungsprogramm aus dem Jahr 2013 an und belegt die Kontinuität der
bilateralen Zusammenarbeit.

Sie soll Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
(insbesondere kleine und mittlere Unternehmen – KMU) die Möglichkeit bieten, entsprechend ihren wissenschaftlichen
Stärken und ihrer Problemlösungskompetenz gemeinsame Vorhaben mit Partnerinnen/Partnern aus Deutschland und
Griechenland umzusetzen. Die Fördermittel sollen es den Einrichtungen ermöglichen, bilaterale Kooperationsmodelle
für Forschungs-, Entwicklungs- und Innovations-Aktivitäten zwischen deutschen und griechischen Institutionen zu
entwickeln und umzusetzen.

Durch die Förderung gemeinsamer Forschungsvorhaben soll das in beiden Ländern vorhandene Potenzial für die
wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit genutzt werden. Mit der Förderung deutsch-griechischer Part-
nerschaften in innovativen Forschungsbereichen sollen neue Impulse gegeben werden, die zur Intensivierung der
Beziehungen zwischen den Partnerinnen/Partnern beitragen. In den bilateralen Vorhaben soll darüber hinaus insbe-
sondere die Zusammenarbeit von deutschen und griechischen Vertretungen aus Wissenschaft und Wirtschaft vertieft
werden. Die Fördermaßnahme liefert somit auch einen Beitrag zur Förderinitiative „KMU-innovativ“ des BMBF.

Von besonderer Bedeutung für die nachhaltige Wirksamkeit der Vorhaben ist die Berücksichtigung des Wissens- und
Technologietransfer zur Verwertung der erzielten Forschungsleistungen. Damit soll die globale Wettbewerbsfähigkeit
verbessert und die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen untereinander sowie mit industriellen Partne-
rinnen/Partnern gestärkt werden. Besonderes Augenmerk gilt darüber hinaus der Einbindung von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern auf beiden Seiten, um eine belastbare Basis für eine kontinuierliche
Zusammenarbeit zu schaffen.

Im Sinne einer Verzahnung der bilateralen Fördermaßnahme mit europäischen Fördermaßnahmen ist eine Anschluss-
fähigkeit der gemeinsamen Forschungsvorhaben in europäischen Programmen (wie in den thematischen Prioritäten
des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont 2020) anzustreben.

Für diese Fördermaßnahme stellen sowohl BMBF als auch GSRT jeweils insgesamt bis zu neun Millionen Euro zur
Verfügung.
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1.2 Rechtsgrundlagen

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie, der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung
(BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgaben-
basis (AZA)“ und/oder der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis (AZK)“ des BMBF. Ein Rechtsanspruch
auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Soweit diese Zuwendung eine Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU
darstellt, handelt es sich um eine „De-minimis"-Beihilfe. Diese wird entsprechend den Regelungen der Verordnung (EU)
Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der EU auf „De-minimis"-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1) in der jeweils geltenden
Fassung gewährt.

„De-minimis“-Beihilfen dürfen innerhalb eines fließenden Zeitraums von drei Steuerjahren den Betrag von 200 000 Euro
(bzw. 100 000 Euro im gewerblichen Straßengüterverkehr) nicht überschreiten. Kumulierung mit anderen staatlichen
Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten ist nur in dem Umfang zulässig, solange die höchste einschlägige
Beihilfeintensität oder der höchste einschlägige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung (AGVO) oder einem Beschluss der Kommission festgelegt ist, nicht überschritten wird.

Die dem Bescheid als Anlage beigefügte „De-minimis"-Bescheinigung ist

– zehn Jahre aufzubewahren,

– auf Anforderung der Europäischen Kommission, einer Bundes- oder Landesbehörde oder der bewilligenden Stelle
innerhalb von einer Woche oder einer in der Anforderung festgesetzten längeren Frist vorzulegen. Wird die Beschei-
nigung nicht innerhalb der Frist vorgelegt, kann der Zuwendungsbescheid widerrufen und die Zuwendung zurück-
gefordert werden,

– bei einem künftigen Antrag auf Gewährung einer „De-minimis"-Beihilfe als Nachweis für bereits gewährte „De-mini-
mis"-Beihilfen vorzulegen.

Falls eine Gewährung nach der „De-minimis“-Beihilfe nicht möglich ist, erfolgt die Gewährung einer Zuwendung nach
der AGVO (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1).

Gemäß Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a und b AGVO werden Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung
aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer
Beihilfe mit dem Binnenmarkt keine Folge geleistet haben, von der Förderung ausgeschlossen.

Zusätzliche Rechtsgrundlage für das Themenfeld B – Bio-Ökonomie:

Die Förderung nach dieser Richtlinie erfüllt die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr.651/2014 der EU-Kommission
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AGVO) (ABl. L 187
vom 26.6.2014, S. 1) und ist demnach im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union freigestellt.

2 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Verbundprojekte im Bereich der angewandten Forschung, Entwicklung und Innovation in den folgen-
den Themenfeldern:

A. Gesundheitsforschung:

– Translationale epidemiologische Studien zu zoonotischen Infektionskrankheiten beim Menschen.

B. Bio-Ökonomie:

– Projekte aus dem Feld der Bio-Ökonomie sollen die nationalen Aktivitäten des BMBF in diesem Bereich begleiten
und unterstützen. Deshalb sollen die Projektanträge einen signifikanten Beitrag zum Themenfeld „Agrarproduk-
tion nachhaltig gestalten“ der „Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030“ aufweisen.

C. Energie:

– Energiesparende Technologien, z. B. für den Gebäude-, Industrie- oder Landwirtschaftssektor;

– Technologien zur Erzeugung und Speicherung Erneuerbarer Energie, z. B. Solarstromanlagen, kleine hydro-
elektrische Mehrzwecksysteme, Wellenenergie, Geothermie, kleine Windanlagen, Hybrid- und Biokraftstoffe,
Brennstoffzellen und Wasserstofferzeugung, integrierte Systeme zur Nutzung Erneuerbarer Energien für Insel-
lösungen;

– Intelligente Netze, Übertragungs- und Verteilungssysteme, z. B. Synergien mit IKT/Energiesektoren, Optimierung
der Transmission und Verteilung von elektrischer Energie;

– Reduzierung der umwelt- und klimaschädlichen Auswirkungen der Energieerzeugung aus konventionellen Energie-
trägern; z. B. thermoelektrische Anlagen, Extrahierung von Kohlenwasserstoffen, „grüne“ Technologien;

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Donnerstag, 8. Dezember 2016
BAnz AT 08.12.2016 B4
Seite 2 von 9



– Wissenschaftliche und technologische Unterstützung für öffentliche Energiepolitik: Ausbau der Wertschöpfungs-
kette und Stärkung der Schnittstellen zwischen den Sektoren Energie und Transport/Tourismus/Stadtentwick-
lung/Materialien, sowie sozioökonomische Aspekte, Fragen der Bürgerbeteiligung und Akzeptanz.

D. Kultur-Tourismus-Kultur/Innovation und Soziale Herausforderungen:

– Digitale Dokumentation von kulturellem Erbe;

– Entwicklung kultureller und institutioneller Innovationen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft.

E. Materialforschung:

– Nanotechnologie (mit Fokus auf Nanokohlenstoffe und deren Anwendungen in Membranen und porösen Mate-
rialien) für industrielle Anwendungen.

F. Schlüsseltechnologien:

– Optische Technologien: Industriegeführte Projekte (2+2-Projekte) auf dem Gebiet der optischen Metrologie mit
Anwendung in Sektor übergreifenden Maßnahmen mit einer Gesamtförderquote von 50 % (zzgl. möglicher
differenzierter Aufschläge).

Die Bekanntmachung zielt darauf ab,

a) die Wettbewerbsfähigkeit und das Innovationspotenzial beider Länder insgesamt zu verbessern,

b) die Anstrengungen und vorhandenen Ressourcen auf thematische Felder zu fokussieren, die für beide Länder von
hoher Bedeutung sind,

c) die Forschungskapazitäten sowie deren Spezialisierungen zu stärken,

d) die Exzellenz in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation zu fördern,

e) die Entwicklung von spezialisiertem wissenschaftlichen Personal (insbesondere Nachwuchskräften) sowie von wett-
bewerbsfähigen Produkten/Dienstleistungen zu unterstützen,

f) die Entwicklung neuen Wissens – einschließlich neuer Technologien – oder gemeinsamer Forschungs- und Entwick-
lungsressourcen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Befriedigung signifikanter gesellschaftlicher
Bedürfnisse zu fördern,

g) den Wissens- und Technologietransfer, d. h die Diffusion und Verbreitung von Wissen und Technologie im Sinne
ihrer wirtschaftlichen Nutzbarmachung für Dritte zu unterstützen,

h) die Forschungszusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie zu stärken sowie den privaten Sektor zu ermu-
tigen, in Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten zu investieren,

i) die beteiligten Projektpartnerinnen/Projektpartner in ihren jeweiligen themenspezifischen Feldern im Hinblick auf die
Anschlussfähigkeit im EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 zu unterstützen und

j) über die wissenschaftliche Kooperation der Partnerinnen/Partner aus Deutschland und Griechenland. den Euro-
päischen Forschungsraum insgesamt zu stärken.

Um diese Ziele umzusetzen, ist die Zusammenarbeit von deutschen und griechischen Partnerinnen/Partnern aus For-
schung und Wirtschaft in gemeinsamen Projekten von besonderer Bedeutung.

3 Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und andere Institutionen, die For-
schungsbeiträge liefern sowie Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einem Sitz in Deutschland – insbesondere
KMU1 –, die Zuwendungszweck und Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen. Forschungseinrichtungen, die gemeinsam
von Bund und/oder Ländern grundfinanziert werden, kann nur unter bestimmten Voraussetzungen ergänzend zu ihrer
Grundfinanzierung eine Projektförderung für ihre zusätzlichen projektbedingten Ausgaben bzw. Kosten bewilligt werden.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Förderung ist ein zu erwartender wissenschaftlicher Fortschritt und eine hohe Realisierungs- und
Erfolgschance im Sinne der Ziele dieser Bekanntmachung. Die Antragstellenden müssen durch einschlägige wissen-
schaftliche Vorarbeiten ausgewiesen sein und eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit mitbringen. Die Projekt-
anträge müssen deshalb in der Regel einen interdisziplinären und/oder transdisziplinären Ansatz aufweisen, zur Ver-
besserung der Forschungskooperation zwischen Deutschland und Griechenland beitragen und dem in Nummer 2 der
Bekanntmachung ausgewiesenen Gegenstand der Förderung entsprechen.

1 Gemäß der EU-Definition zu KMU: Die Kategorie der Kleinstunternehmen, kleinen Unternehmen und mittleren Unternehmen umfasst jene Unterneh-
men, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder deren Jahres-
bilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft. Innerhalb dieser Kategorie gilt Folgendes: Kleine Unternehmen werden definiert als Unter-
nehmen, die weniger als 50 Personen beschäftigen und deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme höchstens 10 Mio. Euro beträgt. Kleinst-
unternehmen werden definiert als Unternehmen, die weniger als zehn Personen beschäftigen und deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme
höchstens 2 Mio. Euro beträgt In der Regel sind die meisten KMU eigenständig, d. h., sie sind entweder völlig unabhängig, oder es bestehen
Partnerschaften mit anderen Unternehmen mit einer oder mehreren Minderheitsbeteiligungen (von jeweils unter 25 %) Wenn der gehaltene Anteil
höher ist, aber 50 % nicht überschreitet, handelt es sich um eine Beziehung zwischen Partnerunternehmen. Liegt er über diesem Schwellenwert, sind
die Unternehmen miteinander verbunden. Diese Definition der KMU beruht auf Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 65/2014.
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4.1 Spezifische Zuwendungsvoraussetzungen für die Themenfelder A – Gesundheitsforschung und D – Kultur-
Tourismus-Kultur/Innovation und Soziale Herausforderungen

Die deutsch-griechischen Konsortien dürfen aus – maximal – zwei Forschungsgruppen aus Deutschland bzw. Grie-
chenland bestehen, d. h. das deutsch-griechische Projektkonsortium besteht aus höchstens vier Forschungsgruppen.
Antragsteller aus der gewerblichen Wirtschaft (u. a. KMU) müssen in ihrem Land eine Forschungseinrichtung oder
Hochschule als Konsortialpartnerin/Konsortialpartner vorweisen. Forschungseinrichtungen oder Hochschulen sind
auch ohne gewerbliche Partnerin/gewerblichen Partner antragsberechtigt, wenn dies thematisch begründet ist. Ein
einfacher Zusammenschluss von laufenden nationalen Projekten ist nicht förderfähig. Institutionen aus Drittländern
können auf eigene Kosten als Konsortialpartnerin/Konsortialpartner teilnehmen.

4.2 Spezifische Zuwendungsvoraussetzungen für die Themenfelder B – Bio-Ökonomie und E – Materialforschung

Die deutsch-griechischen Konsortien bestehen aus jeweils zwei Forschungsgruppen aus Deutschland bzw. Griechen-
land, d. h. das deutsch-griechische Projektkonsortium besteht aus vier Forschungsgruppen. Auf jeder Seite ist sowohl
ein Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (vor allem KMU) als auch eine Forschungseinrichtung bzw. Hochschule
als Konsortialpartnerin/Konsortialpartner beteiligt („2+2“-Projekte). Ein einfacher Zusammenschluss von laufenden
nationalen Projekten ist nicht förderfähig. Institutionen aus Drittländern können auf eigene Kosten als Partnerin/Partner
teilnehmen.

4.3 Spezifische Zuwendungsvoraussetzungen für die Themenfelder C – Energie und G – Schlüsseltechnologien

Bei den Verbundvorhaben wird eine durchschnittliche Eigenbeteiligung der Verbundpartner von mindestens 50 % an
den Gesamtkosten/-ausgaben eines Verbundprojekts angestrebt, wozu gegebenenfalls eine Kompensation zwischen
den Partnerinnen/Partnern erforderlich ist, so dass eine Verbundförderquote von maximal 50 % (zuzüglich gegebenen-
falls zu gewährender Boni für KMU sowie gegebenenfalls in den Aufwendungen von Hochschulen enthaltener Projekt-
pauschalen) erreicht wird.

4.4 Weitere, für alle Themenfelder gültige Zuwendungsvoraussetzungen

Die Partnerinnen/Partnern eines Verbundprojekts regeln ihre Zusammenarbeit in einer schriftlichen Kooperationsverein-
barung. Vor der Förderentscheidung über ein Verbundprojekt muss eine grundsätzliche Übereinkunft über bestimmte
vom BMBF vorgegebene Kriterien nachgewiesen werden.

Einzelheiten können einem Merkblatt des BMBF, Vordruck 0110 (siehe https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.
php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf#t6), entnommen werden.

Auf deutscher und auf griechischer Seite sollten die finanzielle und die personelle Beteiligung im gemeinsamen Ver-
bundprojekt in etwa ausgeglichen sein.

Antragstellende sollen sich – auch im eigenen Interesse – im Umfeld des national beabsichtigten Vorhabens mit dem
EU-Forschungsrahmenprogramm vertraut machen. Sie sollen prüfen, ob das beabsichtigte Vorhaben spezifische
europäische Komponenten aufweist und damit eine ausschließliche EU-Förderung möglich ist. Weiterhin ist zu prüfen,
inwieweit im Umfeld des national beabsichtigten Vorhabens ergänzend ein Förderantrag bei der EU gestellt werden
kann oder ob nach Abschluss des Vorhabens an einer Förderinitiative der EU teilgenommen werden kann. Das Ergebnis
der Prüfungen soll im nationalen Förderantrag kurz dargestellt werden.

Vorhaben mit Beteiligung von Großunternehmen können nur dann gefördert werden, wenn die Vorhaben ohne die
öffentliche Förderung nicht oder nicht in gleichem Umfang durchgeführt würden oder wenn die öffentliche Förderung
zu einer signifikanten Beschleunigung der Entwicklung führt; wenn also ein Anreizeffekt im Sinne von Artikel 6 AGVO
vorliegt.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Die Zuwendungen können im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden. Jeder
Forschungsverbund wird für eine Vorhabenlaufzeit von bis zu drei Jahren auf deutscher und griechischer Seite bis zu
einem Höchstbetrag von in der Regel jeweils bis zu 350 000 Euro (zuzüglich der 20 % Projektpauschale für deutsche
Hochschulen [staatliche und nicht staatliche] und Universitätskliniken [unabhängig von der Rechtsform]) gefördert.

Bemessungsgrundlage für Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen und vergleichbare Institutionen
sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben (bei Helmholtz-Zentren und der Fraunhofer-Gesellschaft
(FhG) die zuwendungsfähigen projektbezogenen Kosten), die individuell bis zu 100 % gefördert werden können.

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sind die zuwendungsfähigen
projektbezogenen Kosten, die in der Regel – je nach Anwendungsnähe des Vorhabens – bis zu 50 % anteilfinanziert
werden können. Nach BMBF-Grundsätzen wird eine angemessene Eigenbeteiligung – grundsätzlich mindestens 50 %
der entstehenden zuwendungsfähigen Kosten – vorausgesetzt.

Die Bemessung der jeweiligen Förderquote muss die Regelungen der „De-minimis“-Beihilfe bzw. die AGVO berück-
sichtigen. Die AGVO lässt für KMU differenzierte Aufschläge zu, die gegebenenfalls zu einer höheren Förderquote
führen können.
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Die Förderung sieht auf deutscher Seite grundsätzlich folgende zuwendungsfähige Ausgaben/Kosten vor:

a) Personal zur Durchführung wissenschaftlicher Tätigkeiten bzw. Forschungsarbeiten

– Vorhabenbezogene Kosten/Ausgaben für studentisches, administratives und/oder wissenschaftliches Personal
(in der Regel bis TvÖD 13) können bezuschusst werden.

b) Vorhabenbezogene Sachmittel und Geräte

– Die Gewährung von vorhabenbezogenen Sachmittelzuschüssen (z. B. Verbrauchsmaterial, Geschäftsbedarf, Ge-
räte, Literatur) ist in begrenztem Umfang möglich.

c) Reisen und Aufenthalte

Reisen nach Griechenland

– Für die Förderung von Reisen deutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Expertinnen und Exper-
ten gilt: die An- und Abreisekosten/-ausgaben inklusive notwendiger Visa (bei Flugtickets: Economy-Class) bis
zum und vom Zielort in Griechenland werden übernommen.

Aufenthalte in Griechenland

– Der Aufenthalt deutscher Projektbeteiligter wird für eine Dauer von maximal drei Monaten jährlich (pro Person) mit
feststehenden Pauschalen in Höhe von 94 Euro pro Tag bzw. 2 116 Euro pro Monat bezuschusst. Für einzelne
Tage eines Folgemonats wird eine Tagespauschale von 70 Euro pro Tag gezahlt. Beiträge zur Krankenversiche-
rung und gegebenenfalls zu anderen Versicherungen sind durch diese Pauschale bereits abgedeckt und von den
Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsempfängern selbst zu entrichten. An- und Abreisetag zählen als ein Tag.

d) Workshops

– Workshops mit bereits bekannten Partnerinnen/Partnern oder zur Erschließung neuer Kooperationspotenziale im
Rahmen der Ziele der Bekanntmachung können wie folgt unterstützt werden:

Für die Durchführung von bilateralen Workshops in Deutschland können Kosten z. B. der Unterbringung der
deutschen und griechischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, des Transfers in Deutschland, Bewirtung und der
Anmietung von Räumlichkeiten bezuschusst werden. Die Höhe des Zuschusses ist abhängig vom Umfang der
Veranstaltung und der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für die Teilnahme an bilateralen Workshops in
Griechenland können Reisemittel (Flug „Economy") für die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Ver-
fügung gestellt werden. Workshops in Griechenland sind vom griechischen Partner zu organisieren und zu finan-
zieren und somit Teil des dortigen Antrags.

e) Projektpauschale

– Hochschulen (staatliche und nicht staatliche) und Universitätskliniken (unabhängig von der Rechtsform) wird zu-
sätzlich zu den zuwendungsfähigen Ausgaben eine Projektpauschale in Höhe von 20 % gewährt.

Grundsätzlich nicht übernommen oder bezuschusst wird die übliche Grundausstattung der teilnehmenden Einrichtungen.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Ausgabenbasis werden die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P)“ bzw. Zuwendungen zur Projektförderung auf Ausgabenbasis an Gebiets-
körperschaften (ANBest-Gk) sowie die „Besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF zur Projekt-
förderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF 98)“.

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids an die Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Zentren oder Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft werden grundsätzlich die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kosten-
basis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (NKBF98)“.

7 Verfahren

7.1 Einschaltung des DLR-Projektträgers (Europäische und internationale Zusammenarbeit) und der Fach-Projektträger,
sonstige Unterlagen sowie Nutzung des elektronischen Antragssystems

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat das BMBF zu den verschiedenen Themenfeldern folgende Projektträger
beauftragt:

A. Gesundheitsforschung

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Projektträger (DLR-PT)
Bereich Gesundheitsforschung

Ansprechpartnerin: PD Dr. Barbara Junker
Telefon: +49 (0)2 28/38 21-12 74
E-Mail: barbara.junker@dlr.de
www.pt-dlr.de

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Donnerstag, 8. Dezember 2016
BAnz AT 08.12.2016 B4
Seite 5 von 9



B. Bio-Ökonomie:

Projektträger Jülich (PtJ)
Bereich Biologische Innovation und Ökonomie

Ansprechpartner: Dr. Stefan Lampel
Telefon: +49 (0) 24 61/61-48 17
E-Mail: s.lampel@fz-juelich.de
www.ptj.de

C. Energie

Projektträger Jülich (PtJ)
Bereich Energie Grundlagenforschung

Ansprechpartnerin: Kerstin Annassi
Telefon:: +49 (0) 24 61/61-19 83
E-Mail: k.annassi@fz-juelich.de
www.ptj.de

D. Kultur-Tourismus-Kultur/Innovation und Soziale Herausforderungen

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Projektträger (DLR-PT)
Bereich Umwelt, Kultur, Nachhaltigkeit

Ansprechpartnerin: Dr. Monika Wächter
Telefon: +49 (0)2 28/38 21-15 97
E-Mail: Monika.Waechter@dlr.de
www.pt-dlr.de

E. Materialforschung/Nanotechnologie

Projektträger Jülich (PtJ)
Bereich NMT

Ansprechpartnerinnen: Dr.-Ing. Karen Otten oder Dr. Cora Helmbrecht
Telefon: +49 (0) 24 61/61-27 07/-9 67 90
E-Mail: k.otten@fz-juelich.de; c.helmbrecht@fz-juelich.de
www.ptj.de

F. Schlüsseltechnologien/Optische Technologien

VDI-Technologiezentrum Düsseldorf
Projektträger Photonik/Optische Technologien

Ansprechpartner: Dr. Christian Flüchter
Telefon: +49 (0)2 11/62 14-2 61
E-Mail: fluechter@vdi.de
www.photonikforschung.de

Bei den genannten Projektträgern sind weitere Informationen erhältlich.

Es wird empfohlen, vor der Einreichung der Projektskizzen mit dem fachlich zuständigen Projektträger Kontakt auf-
zunehmen.

Nachrichtlich:

Fachlich zuständige Mitarbeiterin auf griechischer Seite ist:

Olga Grigora
General Secretariat for Research and Technology (GSRT)
International S&T Cooperation Directorate
Bilateral Relations Division
Μessogeion 14 – 18
115 10 Athens, Greece

E-Mail: O.Grigora@gsrt.gr
Telefon: +30 210 74 580 98

7.2 Zweistufiges Verfahren

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt.

Zur Erstellung von Projektskizzen ist das elektronische Skizzentool PT-Outline und bei förmlichen Förderanträgen das
elektronische Antragssystem „easy-online“ zu nutzen.
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7.2.1 Vorlage und Auswahl von Projektskizzen

In der ersten Verfahrensstufe ist dem DLR Projektträger zunächst vom vorgesehenen Verbundkoordinator eine gemein-
same Projektskizze in englischer Sprache über das elektronische Skizzentool PT-Outline https://secure.pt-dlr.de/
ptoutline/app/deugrinzus2

bis spätestens 15. Februar 2017

einzureichen2. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine deutsche Zusammenfassung unerlässlich ist. Nur per E-Mail
eingegangene Vorschläge werden nicht akzeptiert.

Eine schriftliche Version der Projektskizze ist dem DLR Projektträger

bis spätestens 15. Februar 2017

(es gilt das Datum des Poststempels) zuzusenden:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Projektträger (DLR-PT)
(Europäische und internationale Zusammenarbeit)
Dr. Hans-Peter Niller
Heinrich-Konen-Straße 1
53227 Bonn

E-Mail: Hans-Peter.Niller@dlr.de
Telefon: +49 (0)2 28/38 21-14 68
www.internationales-buero.de

Weiterer Ansprechpartner im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Projektträger (DLR-PT)
(Europäische und internationale Zusammenarbeit):

Christian Schache
E-Mail: Christian.Schache@dlr.de
Telefon: +49 (0)2 28/38 21-14 65
www.internationales-buero.de

Der schriftlichen Version der Projektskizze ist ein Anschreiben/Vorblatt zur Einreichung beizulegen, auf dem Vertrete-
rinnen/Vertreter aller Projektpartner mittels rechtsverbindlicher Unterschrift die Kenntnisnahme sowie die Richtigkeit
der in der Skizze gemachten Angaben bestätigen. Projektskizzen, die nach dem oben angegebenen Zeitpunkt einge-
hen, können möglicherweise nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Umfang der Projektskizze sollte zehn Seiten (Schrifttyp: Arial, Schriftgröße: 11, einfacher Zeilenabstand) nicht
überschreiten. In der Skizze sollen folgende Aspekte des Projekts dargestellt werden:

I. Informationen zur Projektkoordinatorin/zum Projektkoordinator sowie zu den deutschen und griechischen Projekt-
partnerinnen und Projektpartnern.

II. Aussagekräftige Zusammenfassung (Ziele, Forschungsschwerpunkte, Verwertung der Ergebnisse).

III. Fachlicher Rahmen des Vorhabens

a) geplante Maßnahmen zur Umsetzung des in Nummer 2 genannten Gegenstands der Fördermaßnahme

b) Angaben zum Stand der Wissenschaft und Technik

c) Darstellung des wissenschaftlichen Vorhabenziels (gegebenenfalls Spezifizierung nach den Ländern).

IV. Internationale Kooperation im Rahmen des Vorhabens

a) Mehrwert der internationalen Zusammenarbeit

b) Beiträge der deutschen und griechischen Partnerinnen/Partnern

c) Erfahrungen der beteiligten Partnerinnen/Partner in der internationalen Zusammenarbeit, bisherige Zusammen-
arbeit.

V. Nachhaltigkeit der Maßnahme/Verwertungsplan

a) erwartete wissenschaftliche Ergebnisse

b) Verstetigung der Kooperation mit den Partnerinnen/Partnern

c) Einbindung von Nachwuchswissenschaftlerinnen/Nachwuchswissenschaftlern

d) geplante Maßnahmen für den Transfer der Ergebnisse in die Wirtschaft

e) geplante Kooperation in Folgeprojekten (Anschlussfähigkeit).

VI. Ausführliche Beschreibung des Arbeitsplans, der Verteilung der Arbeitspakete, der Methodologie sowie der Zu-
sammenarbeit mit Dritten.

VII. Geschätzte Ausgaben/Kosten.

Aus der Vorlage der Projektskizze kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden.

2 Auf griechischer Seite ist die gemeinsame Projektskizze einzureichen beim General Secretariat for Research und Technology (GSRT).
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Die eingegangenen Projektskizzen werden nach folgenden Kriterien bewertet:

I. Erfüllung der formalen Zuwendungsvoraussetzungen.

II. Übereinstimmung mit den in Nummer 1 genannten Förderzielen der Bekanntmachung und dem in Nummer 2 ge-
nannten Gegenstand der Förderung.

III. Fachliche Kriterien

a) fachliche Qualität und Originalität des Vorhabens

b) Expertise der Antragstellerin/des Antragstellers sowie der beteiligten deutschen und griechischen Partnerinnen/
Partnern

c) wissenschaftlicher Nutzen, Verwertbarkeit und Verbreitung der zu erwartenden Ergebnisse

d) Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Partnerinnen/Partnern aus Forschung/Wissenschaft und Wirtschaft.

IV. Kriterien der internationalen Zusammenarbeit

a) Anbahnung/Aufbau neuer internationaler Partnerschaften

b) Erfahrung des Antragsstellers in internationaler Zusammenarbeit

c) Verstetigung bilateraler/internationaler Partnerschaften

d) Qualität der Zusammenarbeit und Mehrwert für die Partnereinrichtungen

e) Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs.

V. Plausibilität und Realisierbarkeit des Vorhabens (Finanzierung, Arbeitsschritte, zeitlicher Rahmen).

Das BMBF behält sich bei der Bewertung der vorgelegten Projektskizzen eine Beratung durch unabhängige Gutachte-
rinnen und Gutachter vor.

Entsprechend der oben angegebenen Kriterien und der jeweiligen nationalen Bewertung werden die für eine Förderung
geeigneten Projektskizzen nach abschließender nationaler Prüfung in einer gemeinsamen deutsch-griechischen Aus-
wahlsitzung ausgewählt.

Einbezogen werden nur Projektskizzen, die von beiden Seiten positiv bewertet worden sind. Das Auswahlergebnis wird
den Betroffenen schriftlich mitgeteilt.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Rückgabe einer eingereichten Projektskizze und evtl. weiterer vorgelegter Unter-
lagen, die im Rahmen dieser Verfahrensstufe eingereicht werden.

7.2.2 Vorlage förmlicher Förderanträge und Entscheidungsverfahren

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfasserinnen und Verfasser positiv bewerteter Projektskizzen aufgefordert,
einen vollständigen förmlichen Förderantrag vorzulegen, über den nach abschließender Prüfung entschieden wird.

Bei mehreren deutschen Partnerinnen/Partnern (Verbundprojekt) sind die förmlichen Förderanträge der einzelnen Part-
nerinnen/Partnern in Abstimmung mit der/dem vorgesehenen Koordinatorin bzw. Koordinator vorzulegen.

Die förmlichen Förderanträge müssen enthalten:

I. Eine detaillierte (Teil-)Vorhabenbeschreibung,

II. Eine ausführliche Arbeits- und Zeitplanung

a) Realisierbarkeit des Arbeitsplans

b) Plausibilität des Zeitplans,

III. Detaillierte Angaben zur Finanzierung des Vorhabens

a) Angemessenheit und Notwendigkeit der beantragten Fördermittel

b) Sicherung der Gesamtfinanzierung des Vorhabens über die volle Laufzeit.

Die Arbeits- und Finanzierungspläne werden insbesondere nach den in Nummer 7.2.2 Abschnitt II und III genannten
Kriterien bewertet.

Inhaltliche oder förderrechtliche Auflagen bzw. Empfehlungen der Gutachterinnen und Gutachter zur Durchführung des
Vorhabens sind in den förmlichen Förderanträgen zu beachten und umzusetzen. Die förmlichen Förderanträge sind mit
Hilfe des elektronischen Antragssystems „easy-online" zu erstellen. Dem förmlichen Förderantrag ist zwingend eine
Vorhabenbeschreibung in deutscher Sprache beizufügen.

Richtlinien, Merkblätter, Hinweise und Nebenbestimmungen können unter der Internetadresse https://foerderportal.
bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf abgerufen werden.

Das BMBF behält sich bei der endgültigen Förderentscheidung eine Beratung durch Expertinnen und Experten vor.

Aus der Vorlage eines förmlichen Förderantrags kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden. Es
besteht kein Rechtsanspruch auf Rückgabe eines eingereichten Förderantrags. Entsprechend der oben angegebenen
Kriterien und Bewertung wird nach abschließender Antragsprüfung über eine Förderung entschieden.
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7.3 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der
gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO sowie die §§ 48 bis 49a des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind.

8 Verfahren im Partnerland

Die griechischen Partnerinnen/Partnern müssen die auf griechischer Seite anfallende Finanzierung und Durchführbar-
keit des Projekts sicherstellen. Hierzu muss ein Antrag beim griechischen GSRT gestellt werden:

General Secretariat for Research and Technology in Athens (GSRT)
International S&T Cooperation Directorate
Bilateral Relations Division
Μessogeion 14 – 18
115 10 Athens, Hellas

Olga Grigora
E-Mail: O.Grigora@gsrt.gr
Telefon: +30 210 745 80 98

9 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Bonn, den 2. November 2016

Bundesministerium
für Bildung und Forschung

Im Auftrag
Dr. Matth ias Hack
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